
Beschreibung des Vorgehens bei einer Bachelorarbeit nach § 19 der 

PO (2018) 
 

 

1. Die Bachelorarbeit soll zeigen, dass der/die Prüfungskandidat/in in der Lage ist, innerhalb einer 

vorgegebenen Frist ein Problem aus seinem/ihrem Fach selbstständig nach wissenschaftlichen 

Methoden zu bearbeiten. Die Bachelorarbeit soll im thematischen Zusammenhang mit einer 

fach- und/oder berufsfeldspezifischen Schwerpunktsetzung stehen. 

 

2. Die Bachelorarbeit wird von einem/einer Professor/in oder einer anderen nach Landesrecht 

prüfungsberechtigten Person betreut, soweit diese an der Universität Leipzig in einem für den 

Bachelorstudiengang Geographie relevanten Bereich tätig ist. 

 

 

3. Die Anfertigung der Bachelorarbeit erfolgt im Arbeitsumfang von 10 LP studienbegleitend in 

der Regel im fünften und sechsten Semester. Die Bearbeitungszeit der Bachelorarbeit beträgt 

23 Wochen. Die Bearbeitungszeit kann auf Antrag der/des Studierenden aus Gründen, die 

er/sie nicht zu vertreten hat, vom Prüfungsausschuss auf der Grundlage einer Stellungnahme 

des/der Betreuers/Betreuerin in der Regel bis zu 4 Wochen verlängert werden. 

 

4. Die Ausgabe des Themas der Bachelorarbeit erfolgt auf Antrag des/der Prüfungskandidaten/ 

Prüfungskandidatin über den Prüfungsausschuss spätestens im fünften Semester zum Ende 

der Vorlesungszeit. Die Aus-gabe des Themas erfolgt in der Regel nur, wenn der/die 

Kandidat/in mindestens 120 LP nachweisen kann. Thema und Zeitpunkt sind aktenkundig zu 

machen. Der/Die Prüfungskandidat/in kann Themenwünsche äußern. Das Thema kann nur 

einmal und nur innerhalb von 2 Wochen nach Aus-gabe zurückgegeben werden. 

 

 

5. Die Bachelorarbeit kann auch in Form einer Gruppenarbeit erbracht wer-den, wenn der als 

Prüfungsleistung zu bewertende Beitrag des/der einzelnen Prüfungskandidaten/ 

Prüfungskandidatin auf Grund der Angabe von Abschnitten, Seitenzahlen oder anderen 

objektiven Kriterien, die eine eindeutige Abgrenzung ermöglichen, deutlich unterscheidbar 

und bewertbar ist und die Anforderungen nach Absatz 1 erfüllt. 

 

 



 

6. Der Abgabezeitpunkt ist aktenkundig zu machen. Mit der Arbeit hat der/die 

Prüfungskandidat/in zu versichern, dass er/sie seine/ihre Arbeit –bei einer Gruppenarbeit 

seinen/ihren entsprechend gekennzeichneten An-teil der Arbeit – selbstständig verfasst und 

keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt hat. 

 

 

7. Die wissenschaftliche Bachelorarbeit ist zweifach in gedruckter Form und einfach in 

elektronischer Form in deutscher oder englischer Spracheeinzureichen. Mit der Arbeit hat 

der/die Prüfungskandidat/in zu versichern, dass die elektronische Version mit der gedruckten 

Version über-einstimmt. 

 

8. Die Bachelorarbeit ist von 2 Prüfern/Prüferinnen voneinander unabhängig zu bewerten. 

Darunter soll der/die Betreuer/in der Bachelorarbeit sein. 

 

 

9. Die Endnote der Bachelorarbeit ergibt sich wie folgt. Wenn die Noten der beiden Gutachten 

„ausreichend“ (4,0) oder besser sind und nicht mehr als 2,0 auseinander liegen, berechnet sich 

die Endnote als der Durchschnitt der beiden Noten. Wenn beide Noten „nicht ausreichend“ 

(5,0) sind, ist die Arbeit nicht bestanden. Wenn eine der beiden Noten „nicht ausreichend“ 

(5,0) ist oder wenn die Noten der beiden Gutachten mehr als 2,0auseinander liegen, bestellt 

der/die Vorsitzende des Prüfungsausschusses eine/n dritte/n Gutachter/in. Die Endnote 

errechnet sich dann als Durch-schnitt der beiden besseren Noten, falls sie „ausreichend“ (4,0) 

oder besser sind. Sind zwei der drei Noten „nicht ausreichend“ (5,0), ist die End-note „nicht 

ausreichend“ (5,0).  

 

10. Wenn die Bewertung der Bachelorarbeit schlechter als „ausreichend“ (4,0) ist, kann sie 

innerhalb eines Jahres mit einem neuen Thema einmal wiederholt werden. Die Frist beginnt 

mit der Bekanntgabe des Ergebnisses. Nach Ablauf dieser Frist gilt der Wiederholungsversuch 

als nicht bestanden. Eine zweite Wiederholungsprüfung ist nur auf Antrag zum 

nächstmöglichen Prüfungstermin möglich. Eine Rückgabe des Themas der Bachelorarbeit in 

der in Absatz 4 genannten Frist ist jedoch nur zulässig, wenn der/die Prüfungskandidat/in 

zuvor von dieser Möglichkeit keinen Gebrauch gemacht hat. 

 

11. Das Bewertungsverfahren der Bachelorarbeit darf eine Dauer von 6 Wochen nicht 

überschreiten. 



Beschreibung des Vorgehens bei einer Masterarbeit nach § 19 der PO 

(2014) 
 

1. Die Masterarbeit soll  zeigen,  dass  der/die  Prüfungskandidat/in  in  der Lage   ist,   innerhalb   

einer   vorgegebenen   Frist   ein   Problem   aus seinem/ihrem  Fach  selbstständig  nach  

wissenschaftlichen  Methoden  zu bearbeiten. Erwartet wird die Auseinandersetzung mit dem 

einschlägigen Forschungsstand; in ihrem  Verlauf  muss  deutlich  werden,  was  den eigenen 

Ansatz auszeichnet und warum er gewählt worden ist. 

 

2. Die  Masterarbeit  wird  von  einem/einer  Professor/in  oder  einer  anderen nach  Landesrecht  

prüfungsberechtigten  Person  betreut,  soweit  diese  an der Universität Leipzig in einem für 

den Masterstudiengang Wirtschafts- und Sozialgeographie mit dem Schwerpunkt städtische 

Räume relevanten Bereich tätig ist. 

 

3. Die Anfertigung der Masterarbeit  erfolgt im  Arbeitsumfang von 30  LP studienbegleitend in 

der Regel im 4. Semester. Die Bearbeitungszeit der Masterarbeit beträgt 23 Wochen. Die 

Bearbeitungszeit kann auf Antrag der/des Studierenden aus Gründen, die er/sie nicht zu 

vertreten hat, vom Prüfungsausschuss   auf   der   Grundlage   einer   Stellungnahme   des/der 

Betreuers/Betreuerin in der Regel bis zu 6 Wochen verlängert werden. 

 

4. Die Ausgabe  des  Themas  der  Masterarbeit  erfolgt  auf  Antrag  des/der Prüfungskandidaten/ 

Prüfungskandidatin  über  den  Prüfungsausschuss  in der  Regel  im 3.  Semester  zum  Ende  

der  Vorlesungszeit.  Thema und Zeitpunkt  sind  aktenkundig  zu  machen.  Der/Die  

Prüfungskandidat/in kann  Themenwünsche  äußern.  Das Thema  kann  nur  einmal  und  nur 

innerhalb von 2 Wochen nach Ausgabe zurückgegeben werden. 

 

5. Die  Masterarbeit  kann  auch  in  Form  einer  Gruppenarbeit  erbracht werden,  wenn  der  als  

Prüfungsleistung  zu  bewertende  Beitrag  des/der einzelnen  Prüfungskandidaten/ 

Prüfungskandidatin  auf  Grund  der  An-gabe  von  Abschnitten,  Seitenzahlen  oder  anderen  

objektiven  Kriterien, die  eine  eindeutige  Abgrenzung  ermöglichen,  deutlich  unterscheidbar 

und bewertbar ist und die Anforderungen nach Absatz 1 erfüllt. 

 

6. Der  Abgabezeitpunkt  ist  aktenkundig  zu  machen.  Mit  der  Arbeit  hat der/die  

Prüfungskandidat/in  zu versichern, dass er/sie seine/ihre Arbeit –  bei  einer  Gruppenarbeit  



seinen/ihren  entsprechend  gekennzeichneten Anteil  der  Arbeit –  selbstständig  verfasst  

und  keine  anderen  als  die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt hat. 

 

7. Die wissenschaftliche Masterarbeit ist dreifach in gedruckter und einfach in   elektronischer   

Form   einzureichen.   Mit   der   Arbeit   hat   der/die Prüfungskandidat/in zu versichern, dass 

die elektronische Version mit der gedruckten Version übereinstimmt. 

 

8. Die Masterarbeit ist von 2 Prüfern/Prüferinnen voneinander unabhängig zu bewerten. 

Darunter soll der/die Betreuer/in der Masterarbeit sein. 

 

9. Die Endnote der Masterarbeit ergibt sich wie folgt. Wenn die Noten der beiden Gutachten 

„ausreichend“ (4,0) oder besser sind und nicht mehr als 2,0 auseinander liegen, berechnet sich 

die Endnote als der Durchschnitt der beiden Noten. Wenn beide Noten „nicht ausreichend“ 

(5,0) sind, ist die  Arbeit  nicht  bestanden.  Wenn  eine  der  beiden  Noten  „nicht ausreichend“ 

(5,0) ist oder wenn die Noten der beiden Gutachten mehr als 2,0 auseinander liegen, bestellt 

der/die Vorsitzende des Prüfungsaus-schusses eine/n dritte/n Gutachter/in. Die Endnote 

errechnet sich dann als Durchschnitt  der  beiden  besseren  Noten, falls sie „ausreichend“ (4,0) 

oder  besser  sind.  Sind  2  der  3 Noten „nicht ausreichend“ (5,0), ist die Endnote „nicht 

ausreichend“ (5,0). 

 

10. Wenn die Bewertung der Masterarbeit schlechter als „ausreichend“ (4,0) ist, kann sie 

innerhalb eines Jahres einmal wiederholt werden. Die Frist beginnt mit der Bekanntgabe des 

Ergebnisses. Nach Ablauf dieser Frist gilt  der  Wiederholungsversuch  als  nicht  bestanden.  

Eine 2.  Wiederholungsprüfung ist nur auf Antrag zum nächstmöglichen Prüfungstermin 

möglich. Eine Rückgabe des Themas der Masterarbeit in der in Absatz 4 genannten Frist ist 

jedoch nur zulässig, wenn der/die Prüfungskandidat/in zuvor von dieser Möglichkeit keinen 

Gebrauch gemacht hat. 

 

11. Das   Bewertungsverfahren   der   Masterarbeit   darf   eine   Dauer   von 6 Wochen nicht 

überschreiten. 

 


